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Anlage 7 zur Abwlgung · 
Änderung des Fllchennutzunpplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30 Sonderbautll· 

· .· ehe Groltllchlger Elnzelhandel, D'-latrale -Abwlgungabeachl ... , Vorlage 
W201MM739 und Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 177 Sondergebiet SB- 
Warenham Dr.elatrale -Abwlgunga~hl ... , Vortage Vl/2018#04881 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Vort>eratung der Abwlgungsb8achlD888 sowie des Feststellungsbeschlusses 
und des Satzungsbeschlusses Im Parallelverfahren zur Fllchennutzungsplanlnderung, lfd. Nr. 
30 bzw. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebäuungsplaries Nr. 177 der ·Stadt Halle (Saa- 
le) haben wir Kenntnis Ober ~itere Einwendungen, die diese beiden Planverfahren betreffen, 
erhalten (siehe Anlagen). ·· 

BerOcksichtlgt werden hier ebenfalls die Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Ail&- 
legung des Entwurfs der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt 
Halle (Saale), die am 01.03.2019 endete, eingegangen sind und sich ganz oder anteilig auf die 
beiden Planverfahren im ZUsammenhang mit dem Ansiedlungsvorhaben Gk>bua an der Dle- 
aelatraße beziehen. 
BezDgllch der Passagen in diesen Stellungnahmen, die sich - d&is Globus-Vorhaben bezie- . 
hen, wird·auf die umfaaaende Abwlgung zu den ~n Planverfahren verwiesen- bzw. In die- 
ser Erglnzung eingegangen. 
Die Abwlgung der Punkte, die das Einzelhandels- und Zentrenkonzept betreffen, erfolgt im 
Zusammenhang mit der Beschlu88fa11ung der Fortschr&ibung des Konzeptes. 

In der Mehrzahl enthanen· die neuerlich eingegangenen Stellungnahmen keine Gesichtspunkte, 
zu denen nicht bereits in den vorliegenden Abwlgungen zu den beiden Planverfahren umfas- 
send eingegangen wu~e. Es geht ':Im: 

- den Verstoß gegen die Ziele der Landesentwlcklung des Landes.Saehsen-Anhalt, ins- 
.besondere das Beeintrlchtigungsverbot und das Integrationsgebot, 

- die Geflhrdung der zentralen Versorgungsbereiche und ~r verbrauchemahen Versor- 
gung, 
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1.. Zur Krttlk an der Auawlrkunpanalyse 

In den Stellungnahmen werden nochmals Einwendungen zur Auswlrkungsanalyse der eee 
erhoben. Dabei wl_rd nunmehr unterstellt, d818 die BBE von falschen Annahmen ausgegangen 
sei, da mit Abschluss des Mietvertrages zwischen dem HEP und Kaufland Ober 5.000 m2 zu 
nutzender Fliehe ein neuer Sachverhalt entstanden sei. 
Dazu Ist zu entgegnen, dass die Auswirkungen der Nachvermletung einer Teilfllche des Glo- 
bus-Marktes im HEP hinreichend in der AusWirkungsanalyse der BBE Gmbt:t ~rOckslchtJgt 
wurden. lri der gutacht8rlichen Stellungnahme der BBE (Anlage 4) wird dazu auagefOhrt .In 
die Berechl"!ungen wurde eine vollatlndige Nachbelegung der aufzugebenden Globus-Fliehe 
mit einem vergleichbaren· Betrieb eingestellt und bei den prognostizierten Umsatzumlenkungen 
berückaichtigt. • De8 Weiteren wird aufgezeigt, inwiefem die neuerlichen Einwendu9n die 
gutachterlichen Aussagen als Grundlage der ~ungsentscheldung nicht In Frage stellen 
konnen. 
In den Berechnungen hat sich gezeigt. dass bei·unterstellter Neuansiedlung eines Lebensmit- 

. telmarktes im HEP mit raallatischer Annahme einer kleineren VerkaufsfllchengrOBe ein b&- 
stimmter freier Umsatzanteil .zur Verfügung• steht, der die Ansiedlung eines Lebensmlttelmark- 
tes ermOgllcht. Gemlß der durchgeführten Modellrechn~ng wurde ein Umsatzvolumen bei 
Food/Non-Food 1 von ca. 10 Mio. EUR an dem Standort HEP ausgewiesen. Dies würde bei 
Ansatz einer ortsQbllchen Raumleistung einer FOod/Non-Food 1-Rlche von ca. 2.500 bis 3.000 
m2 entsprechen. Dabei Ist die Annahme In der Stellungnahme, Kaufland kGnne im HEP seine .. 
bundesweit durchschnlltllche Fllchenlelatung von 4.930 EUR/rn2 erzielen unrealistisch. Grund- 
sltzlich wlren bei einer Umsatzpl'Ognose die bundesweiten Werte der RlchenleiStung an die 
jewelllge Ortliche Situation anzupassen. In Halle bzw. am·Standorl HEP lassen Faktoren wie 
die geringere Kaufkraft in Halle gegenüber dem Bundesdurchschnitt und viele Wettbewerber 
Im Umfeld auf eine niedrigere Fllchenlelatung schließen. . . 

. Die BBE fQhrt weit8rhln aus, dass unter Berücksichtigung, dass in einem Verbrauchermarkt 
immer ein entsprechender Non-Food 11-Ant&il reallalert wird, eine Gesarntverkaufafllche von 
4.000 bis 4.500 m2 realistisch wlre. Somit sei die AnkOncligung, da88. die Firma Kaufland eine 
Verkaufsfllche von ca. 5.000 m1 Im HEP angemietet habe, wobei nicht belegt wurde, ob es 
sich bei den 5.000 ~ tatalchlich um die Verkaufafllche oder um die Gesamtmletfllche han- 
delt, von der gutachterlichen Annahme der BBE nicht ;iu weit entfernt, als dass die Aussagen 
in dem BSE-Gutachten konterkariert würden. 
Weiter heißt es in Anlage 4: .Die erstellte BBE-Auswlrkungsanalyse wurde durch einen von der · 
Stadt Halle beal.iftragten Gutachter (Dr. Acooella) umflnglich geprüft. Im Rahmen dieser PrO- 
fung wurde selten& des GutachterbOros ein Worst~aae-Szenario gefordert, in dem Im HEP ein 
hOherer Umsatz verbleiben sollte. Selbst bei einem hoh„n Umsatz eines Lebensmlttelmark- 
tes Im HEP und der damit erhOhten absatzwlrtschaftlichen Auswirkungen auf umliegende Han- 
delslagen ergab sich lt. Dr. Acocella in der Konsequeni, dasa mit hoher Wahrachelnllchkeit 
keine wesentl~en stldtebaullchen Auswirkungen gegen zentrale Versorgungsbereiche. oder · 

.:. · den Verstoß gegen das Einzelhandels- und zentrenkonzept der Stadt Haie (Saale), 
- · die nicht ausreichende verkehrliche Erschlleßung des standortes fOr ein solches Vor- 

haben .. 

Auf die umfangreiche. Abwlgung in den Vorlagen zur Fllchemutzungsplaninderung und zur 
Aufstellung des Bebauungsplans wird bezOglich der Einwendungen, die dort bereits abgewo- 
gen wurden, verwiesen. · 
Zu den neuerlich vorgetragenen Aspekten, die In den neuen steUungnahrnen,· die seit dem . 
Ende der Offentllchen Auslegung zu ·den beiden Planverfahren und in Zusammenhang mit der 

. Offentlichkeitsbetelllgung zum Einzelhandels-und Zentrenkonzept eingegangen sind, wird 
nachfolgend Stellung genommen. 
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4. Zur Kritik an der Verkehrsuntersuchung · .. 

SoWohl In Anlage 2 als auch In Anlage 3 wird auf eine angeblich fehlerhafte Verkehrsuntersu- 
chung hingewiea8n. Zur BegrQndung wurde eine Verkehrsuntersuchung von der Hoffmann- 
Leichter Ingenieurgesellschaft mbH vorgelegt. Die durch den Gutachter formulierte Stellung- 

3. Zur Fragestellung der Tellbaugenehmlgung 

Zum Einwand In Anlage 1, die Stadt Halle (Saale) habe Globus eine Tellbaugenehmlgung er- 
teilt, wird auf die Auskunft des ~achberelches Bauen (Anlage 8) verwiesen. Ein Genehmi- 
gungabescheid besteht demnach lediglich fQr einen Bauantrag für eine Abgrabung im Rahmen 
der Altlastensanierung. Dementsprechend wurde ieltens der Stadt Halle (Saale) bisher keine 

. Teilbaugenehmigung In Verbindung mit dem infrage stehenden Baworh•ben erteilt. . . . 

Die in den Stellungnahmen In Anlage 8 geprQften Auss8gen beziehen sich aUf ergänzende 
Unterlagen vom November I Dezember 2018 zu den gutachterlichen Leistungen (Auswlr- 
kungsanalyse, Plauaibilitltsprofung) der BBE und Dr. Acocella. Die erglnzenden Unterlagen · 
beinhalten keine Aussagen, die eine abweichende Beurteilung der Auswirkungen zum Ergeb- · 
nis hat,-sodass eine reine Erliuterung bzw. Klarstellung der ursprQnglicheti gutachterlichen 
Aussagen erfolgte. Insofern rufen die erglnzenden Unterlagen der BBE und Dr. Acocella we- 
der eine Anderung der Beurtellungsgrundlage hervor, noch fQhren sie %u einer materiellen An- 
derung der Planunter18gen. t:lne erneute Auslegung Ist grundsltzllch nur erforderlich, wenn 
dar Planentwurf nachtrlgllch gelndert oder erglnzt wird. Die bloße Anderung der BegrOndung 
des Planentwurf8 erfordert keine emeute Auslegung, es sei denn der Planentwurf war ohne 
Jegliche oder mit einer volllg unzureichenden BegrOndung ausgelegt worden. (vgl. OVG Kob- · 

. lenz Urt. v. 01.10.2008, 8 C 10611/08). Eine erneute Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB ist 
daher nicht erforderlich. Ein emeutes ·Beteiligungserfordemls konnte Insbesondere in den Un- 
terlagen, welche den Stellungnahmen in Anlage 8 anliegen,· nicht begrQndet werden. 

2. .Zur Einwendung der NlchtarfOllung der ll•lgaben der Landespblnung· und clef 
Notwendigkeit einer weiteren Offentllchken.betlllllgung 

Als Anlage 5 liegt die Stellungnahme des Ministeriums fQ_r Landesentwicklung und Verkehr 
(ML V) zur Fortschreibung des Einzelhandels-und Zentrenkonzeptes der. Stadt Halle (Saale) 

·und zum Bericht zur Umsetzung von Maßgaben gemlB landesplanerischer Stellungnahme 
vorn 01.02.2019 zur Anderung des Fllchennutzungsplans Nr. 30 bei (die·entaprechende Stel-' 

· lungnahme zum vorhabel1bezogenen Bebauung$1)1an Nr., 1n Ist lnhaltsglelch), worin die ErfQl- 
lung der in landesplanerischen Stellungnahme enthaltenen Maßgaben erkllrt und somit eine 

. Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der LandesentWicklung be8tltlgt wird. lnsofem 
besteht nach Elnschltzung der zustlndigen obersten BehOrde kein Verstoß gegen die Ziele 
der Landesentwlcklung. · · 

In Bezug auf den Hinweis des .Ministeriums fQr Landesentwicklung und Verkehr Sachsen- 
Anhalt zu .der Stellungnahme nebst ausfOhrlicher Plauslbilitltsprofung sowie. weiteren Stellung- 
nahmen zu den AusfOhrungen der gutachterlichen At.issagen dar BBE Handelsberatung GmbH 
und des B()ro8 Dr. Acocella, welche durch die als Anlage 8 beigefQgten Schreiben eingereicht 
wurtten, wird hinsichtlich Potenzieller Anderungen In der eewtellungsgrundlage auf folgendes 
verwiesen: · · 

wesentliche Auswirkungen gegen die verbrauchemahe Versorgung zu erwarten sind.• lnsofem 
wird der gutaehterliche Befund durch eine zweite unabhlngige, gutachterllche Meinung ge- . 
stotzt. Zum selben Ergebnis muaa auch das Ministerium fQr Landeaentwicklung und Verkehr · 
Sachsen-Anhalt als zustindige oberste LandesentWicklungsbehOfde gel8ngt sein. 
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i· tJ({ 
Rene RebenstQrf 
Beigaordneter 

&. · Zur Frage einer Verkehrszunahme In Wohngeblemn . 

Es werden in den an die Dleaelstraße angrenzenden Wohngebieten Verkehrszunahmen be- 
fOrchtet. . 
Dazu llsst sich feststellen, daa das unmittelbar angrenzende Hauptstraßennetz, an welchem 
auch das Vorhaben direkt Hegt. gutachterlich untersucht, in der Lage Ist, den durch das Vorha- 
ben zusatzlich erzeugten Verkehr In ausreichender Qualltlt aufzunehmen. Dies stellt somit 

.' eine leiatungsflhlge Erschließung dar. In den. Bereich der Kapazltltsgrenzen kommt das 
Hauptstraßennetz wenn Oberhaupt nur Im Bereich der nachmiltlglichen Spitzenstunde. 
Schleichver'.ke.hren und GesQhwindlgkeltsObertretungen kann mit den Mitteln der Bauleitpl• 
nung bestenfalls Ober die Gewlhrleistung einer leistungsflhigen Erschließung entgegenge- 
wirkt werden, glnzlich ausgeschl0888n werden k6nnen solche ordnungs- bzw. ~rkehrsrechtli- 
chen Erscheinungen nicht. 
Die Schadstoftbelastung durch den.Autoverkehr ist nur an einer Stelle im Sta~ebiet. und . 
zwar der Messstelle Paracelsusstraße, hinsichtlich der geltenden Grenzwerte kritisch. Im Be- 
reich. der Meraeburger Straße und der an ihr liegenden Wohngebiete Ist mit keiner durch AU.o- 
verkehr erzeugten Schaditoflbelastung zu rechnen, welche die geltenden G~rte erreicht. 

Mit freundl~n Grüßen. 

nahme (Anlage 7) zeigt auf, dan die Einwendungen nicht hinreichend begründet werden kOn- 
. nen.und {omu~llert folgendes Ergebnis: .Die Anbindung des UDL-Marktes erfolgt In unmittelba- 

rer: Nlhe.elnea LSA-geregelten Knotenpunktes und dle·Zufahrten liegen direkt im Bereich der 
Knotenpunktzufahrten zur LSA. Im Regelfall ist eine Oberfahrung des Gegenfahratteifens in 
diesen ·Knotenpunktzufahrten mittels SPerrlinie untersagt. For die n&dliche Anbindung wurde 
anscheinend eine Ausnahme gemacht und das Unksabbiegen zum LIDL-Markt aus dem ei- 
gentlichen Unksabbiegestrelfen der LSA zugelaaaen. Dieser Llnkaabblegestrelfen dient als 
Aufstellfllche fOr Linksabbieger an diN' LSA und ist in seiner Linge auf das Verkehraautkoni- 
men in der Spitzenstunde bemessen (mit 10% Oberstauungawahrschelnllchkeit). Fahrzeuge, 
die aus der Ostlichen Dieselstraße Ober die nardliche· Zufahrt den LIDL-Markt erreichen, sind 
also Tell des ROckstSus und somit fOr diesen mitverantwortlich.· · . · 
Die Kunden des LIDL-Marktes sind somit genauso stark oder wenig vom zusltzllchen Ver-: 
kehrsautkommen des GLOBUS-SB-Warenhauses betroffen, wie alle anderen Verkehrsteil- 
nehmer auf den unteriuchten Streckenabschnitten. Die Zufahrten zum LIDL-Markt werden 
nicht Ober.taut. In der nOrdlichen Zufahrt Ist das Rechts-rein- und Rechts-raus-fahren jederzeit 
möglich - in der weatlichen Zufahrt In Abhlngigkeit der Freigabeschaltung der LSA in deren 
sOdlicher Knotenpunktzufahrt, die zurecht als unkritisch be%elchnet wird. 
In der nOrdllchen Knotenpunktzufahrt Meraeburger Straße kann -.entgegen den Aussagen der 
Verkehrsunter8uchung zum LIDL-Markt - mit entsprechenden Slgnalprogrammanpaaungen · 
rechnerisch eine Lelstungsflhigkeit mit ausreichender Verkehrsquailitlt hergestellt werden. 
In der östlichen Knotenpunktzuffihrt Dieselstraße kann mit entsprechenden Slgnalpro-· 
grammanpasaunge~ rechnerisch eine Lelstungsflhigkeit hergestellt Werden, wobei Jedoch mit 
erh6hten Wartezelten zu rechnen sein wird.• 
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EZK Handelsverband Sachsen-Anhalt vom 11.02.2019 
EZK Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau vom 08.03.2019 
EZK Bürger 3 vom 28.02.2019 
EZK Bürger 5 vom 28.02.2019 
EZK Bürger 7 vom 01.03.2019 
EZK Bürger 8 vom 01.03.2019 
EZK Bürger 9 vom 28.02.2019 
EZK Bürger 10 vom 01.03.2019 
EZK Bürger 11vom01.03.2019 
EZK Bürger 12 vom 01.03.2019 

·EZK Bürger 13 vom 27.02.2019 
EZK.Bürger 14 V0'!' 28.02.2019 
EZK BQrger 15 vom 09.11.2018 · 

Anlage 10: 
Anlage 11: 
Anlage 12: · 
Anlage 13: 
Anlage.14: 
Anlage 15: 
Anlage 16: 
Anlage 17: 
Anlage 18: 
Anlage 19: 
Anlage 20: 
Anlage 21: 
Anlage 22: 

Stellungnahmen Im Rahmen der Beteiligung zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EZK) 
das Vorhaben Glotx. SB-Warenhaus am Standort Dleselstraße betreffend: 

Sehraben mit Betr8tt. .Fllchen~utzungsplanlncterung lfd. Nr. 30 der Stadt Halle 
(Saale)• vom 1 ~: MArz 2019; · · 
Schreiben mit Betreff: .Geplantes Globus Einkaufszentrum, Anderung FNP, · 
Sonderbauftlche Großfllchlger Einzelhandel, Dieselstraße und Bebauungsplan 
177 Sondergebiet SB-Warenhaus Dlese1straße• vom 20. Mlrz 2019 sowie 
Schreiben zur Vermietung der Fliehen lm.HEP vom 09. Mlrz 2019; 
Schreiben mit Betreff: .Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 177 "SB- 
Warenhaus Dieselstraße" -Antwort: Merseburger Straße• vom 14. -Mlrz 2019; 
FllchennutzungsplanAnderung Nr. 30 der Stadt Halle (Saale), Stellungnahme 
der BBE vom 15. Mlrz 2019; 
Stellungnahme zur Fortschreibung des Einzelhandels-und Zantrankonzeptas 
der Stadt Halle ·(Saale) und Bericht tur Umsetzung von Maßgaben gemlß lan- · 
desplaneriacher Stellungnahme vom 01.02.2Q19 zur Anderung des Fllchennut- 
zungsplans Nr. 30; . · . 
AW: Flllchennutzungsplanlnderung lfd. Nr. 30 der Stadt Halle (Saale), 
Auskunft T~lbaugenehmlgung; . 
Stellungnahme zur .Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des LIDL-Markts 
in der Menseburger.$faße in Halle (Saale) der Hotrmann-Lelchter 
lngenleurgesellachaft mbH vom 13.03.2019 . 
Schreiben mit Betreff: 30. Änderung des Fllchennutzungsplanes der Stadt Halle 
(Saale), Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1n vom.21.03.2019, 
23.03.2019 Und 25.03.2019 . 
Schreiben einer BOrgertn ·Ober den Online-Bürgerbriefkasten der Stadt Halle 
vom 23.03.2019 · 
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Anlage 9: 

Anlage 8: 

Anlage 8: 

Anlage7: · 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlaaen: 

































































































































































































































































































Von:                  [mailto:                                     ]  

Gesendet: Donnerstag, 28. Februar 2019 10:28 

An:                    
Cc:    

Betreff: 2019_02_28 Halle an der Saale - Beteiligung der Öffentlichkeit - Fortschreibung des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale) 

Wichtigkeit: Hoch 
Sehr geehrte Frau                , sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der wesentlichen Konzeptbausteine der 
Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale) geben wir fristgerecht 
folgende Anregungen und Bedenken. 
Wir haben durch ein renommiertes Gutachterbüro das Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Büros Stadt und 
Handel auf Plausibilität prüfen lassen.  
Die spezielle Aufgabe der im Anhang beigefügten gutachterlichen Stellungnahme ist es, die Konsequenzen, die 
sich durch die geplante Beschlussfassung des neuen städtebaulichen Entwicklungskonzepts und der 
Überleitung in die Bauleitplanung ergeben, zu analysieren und zu bewerten.  
Der Schwerpunkt der Einschätzungen liegt dabei insbesondere auf den strategischen Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandorts Halle.  
Im Kontext der kompakten Plausibilitätsprüfung wird insbesondere dargelegt, dass sich einige Ausführungen im 
Einzelhandelskonzept als fachlich und sachlich nicht belastbar erweisen. Auch wird ein Ausblick gegeben, 
welche Risiken sich durch das „Lex Globus“ insgesamt und speziell auf die wohnortnahe Versorgung und die 
Zentren ergeben. 
Der Entwurf zum Einzelhandels-und Zentrenkonzept für die Stadt Halle (Saale) weist insgesamt deutlich 
widersprüchliche Bewertungen und Empfehlungen auf. Insbesondere hinsichtlich der angestrebten Einstufung 
des Standorts an der Dieselstraße als Sonderstandort für nahversorgungs- und zentrenrelevanten Einzelhandel 
besteht Änderungsbedarf.  
Diese herausgehobene Funktionszuweisung ist aus dem übrigen Zielstellungen und Empfehlungen des 
Konzepts nicht ableitbar und scheint zudem auch nicht „Wille des Gutachters“, sondern nur dem politischen 
Mehrheitswillen geschuldet zu sein.  
Letztendlich wird dadurch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept entwertet und somit eine geordnete 
Einzelhandelsentwicklung argumentativ nicht mehr zu gewährleisten sein, da der politische bzw. 
Investorenwille über der Fachexpertise steht. 
Wir bitten die beigefügte Expertise mit in der Diskussion und Abwägung zur Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes zu berücksichtigen. 
Vielen Dank! 
Mit freundlichen Grüßen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Denken Sie an die Umwelt. Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn Sie sie wirklich brauchen. 
 

mailto:Erik.Lorenz@rewe-group.com
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Stadt Halle (Saale)  
Fachbereich Planen  
Hansering 15  
06108 Halle (Saale) 
 

Halle/S. 27.02.2019 
 
 
Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren Konzeptes der Stadt Halle 
(Saale) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr  , 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.Mai 2017 die Stadtverwaltung beauf-
tragt, das Einzelhandels- und Zentren Konzept (nachfolgend EZK abgekürzt) 
aufgrund einer aktuellen Datenbasis fortzuschreiben, um die zentralen Versor-
gungsbereiche, insbesondere, die Innenstadt und die Stadtteilzentren, hinsicht-
lich ihrer Qualität als Handelsstandort und Erlebnisraum zu stärken. Das defi-
nierte Hauptziel ist die Stärkung des Hauptzentrums, der Einkaufsinnenstadt 
von Halle. 
 
Leider werden diese Zielsetzungen bei der aktuell entwickelten Überarbeitung 
mehr als unzureichend berücksichtigt. 
 
Es wurden derzeitige und zukünftige Umsatzverlagerungen in den Onlinehan-
del, sowie daraus folgende rückläufige Umsätze und Verkaufsflächen im statio-
nären Einzelhandel viel zu unzureichend berücksichtigt.  
 
Trotz Feststellung (lt. EZK Entwurf S.31), dass Halle (Saale) bereits jetzt schon 
mit 1,62m² Verkaufsfläche je Einwohner bei (vgl. Bundesdurchschnitt 1,5m²) 
deutlich über dem Schnitt liegt, wird in dem vorliegenden Konzeptentwurf trotz 
Kaufkraft von 91% Feststellung (lt. EZK Entwurf S.35) vom Bundesdurchschnitt  
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und rückläufiger Einzelhandelszentralität von -6 Prozentpunkten (lt. EZK Ent-
wurf S.40) die Empfehlung gegeben, einen weiteren Sonderstandort in der Die-
selstraße mit 9900m² Verkaufsfläche zu eröffnen, für den Zentren- relevante 
Sortimente weder limitiert noch ausgeschlossen werden. 
 
 
Auf S.135 des Entwurfes des EZK wird darauf hingewiesen, dass an den Son-
derstandorten lediglich nicht Zentren relevante bzw. nahversorgungsrelevante 
Hauptsortimente erschlossen werden. Wir weisen hier daraufhin, dass die 
Erschließung des Sonderstandortes Dieselstraße ohne Ausschluss Zen-
tren relevanter Sortimente genau entgegen dieser Empfehlung des Kon-
zeptes steht und somit ein Widerspruch in sich darstellt. 
 
 
 
Wir weisen in Bezug auf die im EZK Entwurf benutzten Kennzahlen in Bezug 
auf Einzelhandelszentralität und Kaufkraft darauf hin, dass wie bereits im ersten 
Workshop ausgiebig diskutiert, die vorgestellten Kennzahlen nicht den uns vor-
liegenden Kennzahlen von IB Research / Market Research bzw. des Handelsat-
lasses der IHK Halle entsprechen und mit einer Kaufkraft von 88% sowie Zent-
ralität von 98,1% deutlich geringer sind als die im EZK Entwurf angenommenen 
Daten. 
 
 
Zusätzlich möchten wir uns auf das Schreiben des Handelsverbandes Sachsen 
Anhalts vom 11.02.2019 beziehen. In dessen Schreiben, wie auch schon in den 
Arbeitskreisen zur Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes wurde von den An-
wesenden mehrfach angesprochen, dass im vorliegenden Konzept, die derzei-
tigen und zukünftigen Auswirkungen des Onlinehandels auf innerstädtische 
Kaufkraft und die Folgen daraus unberücksichtigt bleiben. 
 
Auf Seite 50 des Entwurfs des EZK werden als Ziele die Stärkung und Weiter-
entwicklung der Altstadt sowie verbrauchernahen Funktionen benannt. Leider 
finden sich im Konzeptentwurf nur allgemeingültige Aussagen, die für alle 
Kommunen gelten, jedoch keine konkreten Vorschläge für die Stadt Halle (Saa-
le).  
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Wir möchten auf Städte wie Chemnitz oder Erfurt verweisen, die die strategi-
sche Dimension  entweder im Konzept oder durch das Aufsetzen von Arbeits-
kreisen von Akteuren berücksichtigten. Wir schlagen Ihnen deshalb ähnliche 
Vorgehensweise vor, um eine Verödung unserer Zentren zu verhindern und 
auch in Zukunft die Versorgung der Bevölkerung in allen Bereichen der Stadt 
adäquat zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
……………………………… ……………………      ……………………. 
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Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt Halle,  20.11.2018 
Fachbereich Planen (61) Bearbeiter: Hr.   
Abteilung 61.1 Telefon:  221-   
 E-Mail:    
 

FB Planen (61) 
Abteilung: (1) 

Kurzprotokoll Datum:  

09.11.2018 

Thema:  Arbeitskreis zur Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Teilnehmer:  

 

  

Inhalte/Ergebnisse/Aufgaben: 
 

 
Verantwortung/ 
Termin: 

1. Begrüßung durch Herrn         und Herrn          mit Erläuterung der Zielstel-
lung des heutigen Termins zur Vorstellung und Diskussion des Arbeitsstandes 
Konzeptentwurf, um anschließend die Einbringung in die politischen Gremien 
zur Billigung und Offenlage und letztlich Beschluss zu erreichen. 

 

  
2. inhaltliche Erläuterungen des Arbeitsstandes und Diskussion: 
 

 Herr        erläutert den Entwurf des neuen Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes anhand folgender Hauptpunkte: 
1) Zentrenmodell, 
2) Nahversorgungskonzept, 
3) Sonderstandortkonzept, 
4) Einordnung der Standortbereiche Dieselstraße und Schlachthof in das 

Konzept, 
5) Sortimentsliste und Ansiedlungsleitsätze zur Einzelhandels- und 

Zentrenentwicklung; 
 
 zu 1) Zum Stadtteilzentrum Südstadt merken Frau             und Herr       

an, dass eine klare Formulierung hinsichtlich der Begrenzung der zentren-
relevanten Sortimente im Stadtteilzentrum Süd wünschenswert ist (die 
Formulierung „sensibler Umgang“ wird hinsichtlich der Wirksamkeit hinter-
fragt). 
Herr        legt dar, dass es sich um eine gängige Formulierung handelt, die 
zum einen für das Stadtteilzentrum selbst, zum anderen aber auch als 
Schutz des Zentrums Innenstadt wirkt. Im verschriftlichten Konzept wird 
eine eindeutige Formulierung enthalten sein. 

 zu 1) Zum Zentrum Altstadt fragt Frau      , ob eine Erweiterung des Zent-
rums um die obere Leipziger Straße vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklung frequenzbildender Nutzungen am Riebeckplatz sinnvoll ist. 
Herr         betont diesbezüglich die trennende Wirkung des Hanserings 
sowie die Zielsetzung der Konzentration des Zentrenschutzes auf den 
wichtigen Bereich um den Marktplatz. Eine Erweiterung des A-Zentrums 
wird deshalb nicht vorgeschlagen. 
 

 zu 2) Zum Nachversorgungszentrum (NVZ) Hubertusplatz erläutert Herr       
auf Nachfrage, dass die Ansiedlung eines Vollsortimenters am Hubertus-
platz aus gutachterlicher Sicht erstrebenswert ist, da der Hubertusplatz 
der geeignete Standort für ein NVZ ist. Die Ansiedlung eines Vollsortimen-
ters an einem anderen Standort in Heide-Süd hat Auswirkungen auf das 
NVZ Hubertusplatz. Herr         merkt dazu an, dass die Größenordnung 
des in Frage stehenden Ansiedlungsvorhabens in der Blücherstraße gut-
achterlich belegt zumindest keine städtebaulich relevanten Auswirkungen 
auf das bestehende NVZ Hubertusplatz hat. Herr       ergänzt, dass sich 
negative Auswirkungen diesbezüglich nur auf die weitere Entwicklung des 
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NVZ ergeben könnten. 
Herr             fragt, welche Bedeutung die Arbeitsbevölkerung (v.a. in Be-
zug auf das UKH) im Vergleich zur Wohnbevölkerung für diesen Bereich 
auch in Hinblick auf eine ausreichende Leistungsfähigkeit des bestehen-
den Angebotes aufweist. Herr       erläutert, dass eine Abschätzung des 
Kaufkraftpotenzials durch die Arbeitsbevölkerung nicht hinreichend konk-
ret vorgenommen werden kann, diese für die Funktion des Nachversor-
gungszentrums aber auch nichtausschlaggebend ist, da es um die Ver-
sorgung der ansässigen Bevölkerung geht.  
 

 zu 2) Zum NVZ Reileck betont Herr       auf Nachfrage, dass die Ansied-
lung eines Vollsortimenters auf der vorgesehenen Entwicklungsfläche 
(ehem. Gravo-Druck) trotz des vorhandenen/in Erweiterung befindlichen 
Einzelhandelsbesatzes im weiteren Umfeld (Rewe Carl-Robert-Str./Edeka 
Hermes-Areal) aus gutachterlicher Sicht wichtig sei. 
Herr         ergänzt, dass in diesem Bereich die vorhandenen Zentren die 
Nahversorgung nicht abdecken und über zusätzliche Standorte ergänzt 
werden. Die Verträglichkeit der Erweiterung des Marktes in der Carl-
Robert-Straße sei gutachterlich belegt und hinsichtlich der Entwicklung 
des NVZ Reileck nicht negativ zu werten. 
 

 zu 3) Zum Sonderstandort Leipziger Chaussee erläutert Herr          auf 
mehrere Nachfragen, dass die Genehmigungssituation für das HEP diffe-
renziert zu betrachten ist: Die erteilte Baugenehmigung umfasst knapp 
30.000 m² Verkaufsfläche, wobei eine genaue Unterscheidung nach Sor-
timenten nur bedingt vorgenommen werden kann. Die anschließend zur 
Rechtskraft geführte Bauleitplanung setzte geringere Werte fest. Die 
Überplanung mittels Bebauungsplan im Jahr 2004 beinhaltet eine durch 
das Bundesverwaltungsgericht 2008 bundesweit als nicht zulässig erklärte 
Festsetzung zur Verkaufsflächenbegrenzung in Sondergebieten für groß-
flächigen Einzelhandel. Hinsichtlich der Fragestellung, welche Grundlage 
zur Ermittlung der zulässigen Verkaufsfläche heranzuziehen ist, existieren 
gegenläufige Rechtsauffassungen. Eine verbindliche Festsetzung zur Be-
grenzung der Verkaufsfläche unterhalb der bereits genehmigten Fläche 
birgt insofern die Gefahr der Begründung von Entschädigungsansprüchen 
seitens des Eigentümers. Daher wurde in den Verhandlungen mit dem Ei-
gentümer ein einvernehmlicher Minimierungsansatz auf Basis der gut-
achterlich hergeleiteten Grenze von 24.500 m² für zentrenrelevante Sorti-
mente angestrebt, welchen der Stadtrat bisher ablehnte. 

 
 zu 4) Zum Standortbereich Dieselstraße für die Ansiedlung eines Globus 

SB-Warenhauses sprechen sich vor allem die Vertreter der                             
,                                     und der                                          gegen eine Auf-
nahme als Sonderstandort in das Konzept aus und verweisen auf die Ge-
fahr von maßgeblichen Kaufkraftabflüssen im Bereich der zentrenrelevan-
ten Sortimente vom Zentrum Altstadt an den Standort Dieselstraße sowie 
einer zusätzliche Belastung durch die Belegung der frei werdenden Flä-
chen im HEP mit zentrenrelevanten Sortimenten. 
Dem entgegneten Herr        und Herr             , dass der Stadtrat durch 
seine bisherigen Beschlüsse zur Schaffung des Baurechtes für den 
Standort Dieselstraße einen klaren Auftrag an die Verwaltung erteilt hat. 
Dieser Auftrag muss sich auch in der Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes widerspiegeln. Das Vorhaben muss in dem Kon-
zept in geeigneter Weise berücksichtigt werden. Hinsichtlich der o. g. Be-
fürchtungen der                   werden folgende Erkenntnisse aus dem Aus-
wirkungsgutachten erläutert:  

Die durch die Sonderstellung des Globus SB-Warenhauses (u. a. 
Größe, Angebot, Kundenakzeptanz) bedingten hohen Kundenmit-
nahmeeffekte aus dem HEP werden laut gutachterlicher Untersu-
chung selbst für den ‚worst case‘ mit einer zusätzlichen Belegung 
der frei werdenden Flächen im HEP durch ein weiteres SB-
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Warenhaus keine städtebaulich relevanten Auswirkungen auf die 
vorhandenen Zentren und die Nahversorgungsstruktur hervorrufen.  
Eine Neubelegung der Globus-Fläche im HEP mit einem SB-
Warenhaus in der Größe des Globus-Marktes (rd. 10.000 m²) ist 
sehr unwahrscheinlich, da es momentan keinen vergleichbaren An-
bieter auf dem Markt gibt. SB-Warenhäuser wie real (rd. 7.000 bis 
8.000 m²) und Kaufland (rd. 5.000 bis 7.000 m²) sind deutlich kleiner. 
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch das durch 
den Einwohnerzuwachs in Halle bedingte Wachstum des Kaufkraft-
potenzials in den letzten Jahren als Faktor für die Verträglichkeit von 
mehr und größerer Verkaufsfläche innerhalb der Stadt.  
Die Belange des Altstadt-Zentrums wurden zusätzlich im Verlauf des 
Planverfahrens durch eine weitere Ausdifferenzierung der Festset-
zungen zu den zentrenrelevanten Sortimenten gestärkt. Zentrenre-
levante Sortimente wurden auf eine verträgliche Größenordnung be-
grenzt. 

Seitens der                     wird befürwortet, die geäußerten Bedenken im 
kommenden Stadtentwicklungsausschuss am 22.11. zu thematisieren, in 
dem das Einzelhandels- und Zentrenkonzept vorgestellt wird, um eine um-
fassendere Bewertung hinsichtlich der laufenden Bauleitplanverfahren 
vornehmen zu können. 
Herr            verweist bei der Frage nach Einsichtnahme in die Auswir-
kungsanalyse für den Standort Dieselstraße auf den Offenlagebeschluss 
im Stadtrat, zu finden im Ratsinformationssystem "Sessionnet" auf 
www.halle.de, bzw. auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme bei der Stadt-
verwaltung im FB Planen. 
 

 Zu 5) Die von Herrn          vorgestellten kleineren Änderungsvorschläge 
für die Sortimentsliste werden akzeptiert. Als weitere Änderung wird durch 
den AK im Sinne einer fahrradfreundlichen Ausrichtung der Innenstadt ei-
ne Aufnahme des Sortimentes Fahrräder und technisches Zubehör in die 
zentrenrelevanten Sortimente vorgeschlagen. 
Herr             weist darauf hin, dass damit eine Ansiedlung des Sortiments 
Fahrräder und technisches Zubehör außerhalb der Zentren (z.B. großflä-
chige Fahrradmärkte an Sonderstandorten oder auch als Randsortiment 
in Baumärkten o.ä.) ausgeschlossen wird. 

  
3. Zusammenfassung 
 
 Das im Entwurf vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird mit 

seinen Änderungen gegenüber dem Vorgängerkonzept vom AK im We-
sentlichen mitgetragen. 
 

 Abgelehnt wird insbesondere von den Vertretern der                               
und der Fraktion                  die vorgeschlagene Aufnahme des Standortes 
Dieselstraße als Sonderstandort für ein SB-Warenhaus (Globus) als Aus-
nahme im Konzept. 

 Der AK schlägt vor, Fahrräder und technisches Zubehör künftig als zen-
trenrelevantes Sortiment zu führen. 

 

 

  
4. Ausblick/weitere Vorgehensweise: 
 
Nach Beratung im Stadtentwicklungsausschuss wird das Konzept voraussicht-
lich im Januar 2019 öffentlich ausgelegt (Möglichkeit zur Stellungnahme). 
Anschließend folgen Diskussion und Beschlussfassung der endgültigen Fas-
sung in den Ausschüssen und im Stadtrat voraussichtlich im Frühjahr 2019. 

 

  

http://buergerinfo.halle.de/_frame.asp
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Für das Protokoll:  
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